
Covid-19: Ampel, Hygienerichtlinien und  
Verhaltensregeln in den Gebäuden der FH Salzburg

Regelmäßiges Händewaschen. Alle 
Personen sollten sich sofort nach Betreten 
der FH Gebäude ihre Hände waschen / 
desinfizieren und dies auch regelmäßig im 
Laufe des Tages wiederholen.

Tragen von FFP2-Schutzmasken.  
Das Tragen einer FFP2-Maske innerhalb 
der FH Gebäude ist verpflichtend. Die 
Schutzmaske ist grundsätzlich von jeder/
jedem selbst bereitzustellen. 

Abstand halten. Halten Sie eine Distanz 
von mindestens 1 Meter zwischen sich und 
allen anderen Personen. 
Der Minimalabstand ist vor allem auch 
beim Betreten und Verlassen des 
Gebäudes bzw. in den Pausen einzuhalten. 

Regelmäßig lüften. Idealerweise alle 30 
min. lüften (wenn möglich Querlüftung). 
Einzelne Gebäudeteile oder Räume sind 
mit einer Lüftungsanlage für permanente 
Zu- und Abluft ausgestattet (Hörsäle 
Urstein, Erweiterung Kuchl) 

Corona-Ampel der FH Salzburg

Bitte beachten Sie 
den  jeweils aktuellen 
Status der FH 
Corona-Ampel. Die 

Ampel definiert u.a. ob  Lehrveranstaltungen vor Ort, in 
Hybridmodus oder online stattfinden.
→  www.fh-salzburg.ac.at/corona

Covid-19 Testpflicht  
(getestet, geimpft, genesen)

Für den Präsenzunterricht muss von 
den Studierenden eines der 
folgenden Dokumente erbracht 
werden: 

•  ein Nachweis über einen negativen Antigen-  
 Selbsttest, der auch in ein Datenverarbeitungs- 
 system eingetragen wurde (nicht älter als 24 h)
• ein Nachweis über einen negativen Antigen- 
 Schnelltest (nicht älter als 48 h). Der Test muss   
 durch öffentliche Teststraßen, in Apotheken oder   
 Arztpraxen erfolgen.
• ein Nachweis über einen negativen PCR-Test  
 (nicht älter als 72 h)
• ein Nachweis über neutralisierende Antikörper für   
 einen Zeitraum von 3 Monaten
• eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 
 6 Monaten erfolgte/abgelaufene Covid-19 Infektion  
 bzw. ein Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein   
 Absonderungsbescheid über eine in den letzten 6   
 Monaten erfolgte/abgelaufene Covid-19 Infektion.
• ein Nachweis über eine Covid-Impfung, wenn der   
 Erststich mindestens 22 Tage (aber nicht länger als   
 3 Monate) zurückliegt; bzw. wenn der Zweitstich   
 nicht länger als 9 Monate zurückliegt.

Stand: 31. Mai 2021

Die Einhaltung und Überprüfung dieser Regeln 
ist durch den Studiengang/die Abteilung 
sicherzustellen. 

Infos und Details finden Sie auf myFHS.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Bleiben Sie gesund!

Bei Symptomen 1450 anrufen. Wenn Sie 
Symptome aufweisen oder befürchten, an 
Covid-19 erkrankt zu sein, bleiben Sie bitte 
zuhause und kontaktieren Sie die telefonische 
Gesundheitsberatung unter 1450. 

Bei Krankheitsanzeichen unbedingt zuhause 
bleiben! Kommen Sie nicht an die Hochschule, 
wenn Sie sich krank fühlen.

Menschenansammlungen vermeiden.  
Für die einzelnen Gebäudeabschnitte und 
Räume wurden spezifische Regeln 
definiert (zB max. Personenzahl, 
Desinfektionsmaßnahmen).


